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Allgemeines 
Diese Einkaufsbedingungen sind grundlegender Bestandteil aller unserer Vertragsbeziehungen, im kaufmännischen bzw. unternehme-
rischen Geschäftsverkehr auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung. Bei künftigen Bestellungen bedarf es keiner erneuten 
Bezugnahme auf diese Einkaufsbedingungen mehr. 
 
Für den kaufmännischen bzw. unternehmerischen Verkehr wird entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesonde-
re Verkaufsbedingungen, hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten nur, soweit wir uns schriftlich mit ihnen einverstanden erklä-
ren. In entsprechender Weise sind abweichende Vereinbarungen, insbesondere solche mündlicher Art, nur verbindlich, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt werden. Ein Vertragsschluss scheitert nicht an einander widersprechenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. 
 

Angebote / Kalkulationen / Kostenbudgets  
Angebote, Kalkulationen, Kostenbudgets unserer Lieferanten werden nur als Vertragsanträge, ausschließlich zu unseren Bedingun-
gen, angenommen. Diese sind kostenfrei zu erstellen. Wenn nicht im Einzelfalle eine längere Frist vereinbart ist, hat sich der Bieter 25 
Wochen vom Datum des Angebotes an gerechnet, an sein Angebot gebunden zu halten. Unsere Bestellung gilt als Annahme des Ver-
tragesantrages des Bieters. 
 

Bestellungen; Preise 
Bestellungen erfolgen grundsätzlich nur schriftlich (Brief, Telefax, PC-Fax, E-Mail). Mündliche Bestellungen sind nur gültig, wenn wir 
sie schriftlich bestätigen. 
 
Vom Lieferanten sind unsere Bestellungen mit Angabe der Preise sowie der kürzesten oder von uns vorgeschriebenen Lieferzeit sofort 
schriftlich zu bestätigen, falls die Lieferung nicht innerhalb von acht Tagen erfolgt. 
 
Preise gelten als Festpreise einschließlich aller Nebenkosten, insbesondere Verpackung, Versand und Versicherung, Transport und 
dessen Nebenkosten, sofern nicht ausdrücklich schriftlich andere Vereinbarungen getroffen sind. 
 

Lieferung/Leistung; Erfüllung 
Die für Lieferungen/Leistungen vorgegebenen bzw. vereinbarten Fristen und Termine müssen eingehalten werden. Die Liefer- bzw. 
Leistungsfrist beginnt von der Annahme der Bestellung her gesehen rückwirkend am Bestelltag. Ist die Einhaltung einer Frist oder ei-
nes Termins nicht möglich, sind uns vom Lieferanten die Gründe und die voraussichtliche Dauer der Verzögerung unverzüglich mitzu-
teilen. Lieferungen mit Circa-Lieferzeitangaben dürfen lediglich um 10% der gesamten Lieferzeit überschritten werden. Die Annahme 
der verspäteten Lieferung/Leistung enthält keinen Verzicht auf anderweitige Ansprüche. 
 
Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird, erfolgen Lieferungen „frei Haus“ an den jeweils vorgegebenen bzw. 
vereinbarten Bestimmungsort. Der Bestimmungsort gilt im kaufmännischen bzw. unternehmerischen Verkehr zugleich als Erfüllungsort. 
 
Zu Teillieferungen sowie zu Mehr- oder Minderlieferungen ist der Lieferant mangels anderweitiger, ausdrücklicher schriftlicher Verein-
barung nicht berechtigt. 
 
Vom Lieferanten zu vertretende Teil- und Nachlieferungen führt dieser ohne Rücksicht auf den Rechnungswert auf seine Kosten und 
mit höchster Priorität aus. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt unberührt. 
 

Gefahrübergang; Eigentumsübergang 
Das Eigentum an gelieferter Ware geht grundsätzlich mit Erhalt der Ware auf uns über. Einfache Eigentumsvorbehalte des Lieferanten 
werden nur Vertragsbestandteil, wenn wir uns ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt haben. Verlängerte oder erweiterte 
Eigentumsvorbehalte gelten ebenfalls nur, wenn wir uns ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt haben. 
 

Beschaffenheit; Zusicherungen/Garantien; Gewährleistung; Haftung 
Gelieferte Waren bzw. erbrachte Leistungen müssen in Güte, Stückzahl, Maßhaltigkeit und sonstiger Ausführung den gesetzlichen 
bzw. vereinbarten Vorschriften entsprechen. 
 
Bei Lieferung von Maschinen bzw. Anlagen haftet der Lieferant für die Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften sowie die sicherheitstechnisch einwandfreie Ausführung nach den allgemein anerkannten neuesten Regeln der Technik. 
 
Eine Bezugnahme auf Normen beinhaltet grundsätzlich eine Zusicherung im Sinne einer verschuldensunabhängigen Garantie der Be-
schaffenheit, es sei denn, dass ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist. Ebenso gelten uns überlassene Proben, 
Muster sowie sonstige Unterlagen und Angaben wie Ablichtungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben als zugesicherte Eigen-
schaften im Sinne einer verschuldensunabhängigen Garantie der Beschaffenheit. 
 
Der Lieferant garantiert zudem, dass durch die Benutzung und/oder Weiterveräußerung der von ihm erbrachten Lieferungen/ Leistun-
gen nicht gegen bestehende Schutzrechte Dritter verstoßen wird. Er stellt uns nach Maßgabe dieser Garantie von allen Ansprüchen 
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Dritter wegen Schutzrechtsverletzungen auf erstes Anfordern frei. Die Geltendmachung allfälliger uns zustehender weitergehender An-
sprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleibt unberührt. Die Obliegenheiten des § 377 HGB gelten nicht. 
 
Bei Vorliegen einer Leistungsstörung haben wir unter Berücksichtigung des Zumutbaren die Wahl, entweder zunächst Nachbesserung 
bzw. Ersatzlieferung oder sogleich Zurücknahme der bemängelten Lieferung/Leistung gegen Vergütung des Preises, Minderung, 
Schadensersatz und/oder Rücktritt bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. 
 
Gewährleistungsansprüche und sonstige Ansprüche, insbesondere solche wegen Leistungsstörungen, richten sich, soweit in diesen 
Einkaufsbedingungen nichts anderes festgelegt wird, nach den gesetzlichen Regelungen. 
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Rechnungen; Zahlungen 
Rechnungen sind uns unverzüglich in doppelter Ausfertigung zu übersenden. Sie müssen den gesetzlichen und den betrieblichen An-
forderungen der Pinguin-System GmbH entsprechen. Hierzu gilt unser Merkblatt „Angaben in Rechnungen und deren Anlagen“. 
 
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, werden Zahlungen von uns innerhalb von 16 Tagen ab Rechnungs- bzw. Wa-
reneingang - je nachdem, was zuletzt eintrifft – mit 3% Skonto vorgenommen. Das Netto-Zahlungsziel beträgt mangels anderweitiger 
ausdrücklicher Vereinbarung 35 Tage, ebenfalls gerechnet ab Rechnungs- bzw. Wareneingang. 
 
Wir behalten uns vor, bei Leistungsstörungen die Zahlung nach billigem Ermessen ganz oder teilweise bis zur Beseitigung der Leis-
tungsstörung zurückzuhalten. Zahlungen gelten nicht als Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit einer Lieferung/Leistung. 
 

Geheimhaltung; Eigentum an Fertigungsmitteln und Material; Schutzrechte 
Der Lieferant hat die ihm im Zusammenhang mit der Bestellung bekannt gewordenen kaufmännischen und technischen Einzelheiten 
als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln. 
 
Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, Muster, Matrizen oder sonstige Fertigungsmittel, die dem Lieferanten von uns zur Ausführung der 
Bestellung zur Verfügung gestellt oder vom Lieferanten in unserem Auftrag hergestellt werden, sind unser Eigentum und dürfen vom 
Lieferanten nicht ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung für andere gewerbliche Zwecke verwendet, vervielfältigt, veräußert, 
verpfändet oder sonst Dritten zugänglich gemacht werden. 
 
Von uns beigestellte Materialien oder sonstiges Gut bleiben unser Eigentum. Sie dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.  
 
Der Lieferant versichert, dass die für uns erbrachten Leistungen frei von Schutzrechten Dritter sind. Ergeben sich trotzdem Schutzrech-
te, hat der Lieferant alle damit verbundenen Kosten, Gebühren usw. zu tragen und uns vollständig von allen Verpflichtungen freizustel-
len. 
 

Datenspeicherung 
Wir sind berechtigt, im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung Daten über den Lieferanten zu spei-
chern. 
 

Gerichtsstand; Anwendbares Recht 
Im kaufmännischen bzw. unternehmerischen Geschäftsverkehr ist ausschließlicher Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar erwachsenden Streitigkeiten D-65549 Limburg. Es ist jedoch vorab ein Gespräch zur Schlichtung der Strei-
tigkeiten durch die Geschäfts- oder Betriebsleitungen beider Parteien vorauszusetzen. 
 
Für die rechtlichen Beziehungen zwischen uns und dem Lieferanten gilt ausschließlich deutsches Recht. Regelungen, insbesondere 
solche des Internationalen Privatrechts, die zu einer Anwendung anderen Rechts führen könnten, werden hiermit ausdrücklich abge-
dungen.  

Schlussbestimmung 
Sollten einzelne Teile dieser Einkaufsbedingungen rechtlich unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Teile der Einkaufs-
bedingungen hierdurch nicht berührt. 
 


